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Diese Neuerungen im Autoverkehr 
bringt das Jahr 2010 auch für 
Fuhrparks mit sich:

AU-Plakette entfällt zum 1. Januar 2010
Die Halter von Kraftfahrzeugen haben zur Ver-
ringerung des Schadstoffausstoßes die Abgase 
ihres Kraftfahrzeugs nach § 47a StVZO ihre Kos-
ten nach Nummer 1.2.1.1 Buchstabe b der Anla-
ge VIII in Verbindung mit Nummer 4.8.2.1 der 
Anlage VIIIa in den in Anlage VIII Nr. 2 genann-
ten Zeitabständen untersuchen zu lassen. Aus-
nahmen hiervon sind in § 47a StVZO geregelt.
Bislang war die Abgasuntersuchung (AU) eine 
gesetzlich vorgeschriebene gesonderte Unter-
suchung von Kraftfahrzeugen. Seit Januar 2010 
ist die Abgasuntersuchung aber integraler Be-
standteil der Hauptuntersuchung (HU) nach 

 – das ist bei der Compliance 
im Fuhrpark zu beachten

Verkehrsrecht 2010 aktuell
§ 47a StVZO. Mit der Einführung der „Unter-
suchung des Motormanagement-/Abgasreini-
gungssystems UMA“ im Rahmen der HU und mit 
der Integration der AU in die HU soll sicherge-
stellt werden, dass die Abgaswerte der zugelas-
senen Kraftfahrzeuge über den Nutzungszeit-
raum innerhalb der festgelegten Abgasnorm 
bleiben. Außerdem trägt die Kombination der 
beiden Prüfungen zur Verkehrssicherheit und 
zur Umweltverträglichkeit bei und bedeutet 
eine erhebliche Verfahrensvereinfachung. Am 
eigentlichen AU-Prüfverfahren ändert sich aber 
nichts. 

Unabhängig von der Art der Motorisierung (Ot-
tomotor mit/ohne Katalysator, Dieselmotor, Mo-
tor mit elektronischer On Board Diagnose OBD) 
muss für alle Fahrzeuge nachgewiesen werden, 
dass die Abgaswerte innerhalb der festgeleg-
ten Abgas- und Schadstoffnorm bleiben. In der 
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Der M{zd{ 3 
mtl. Rate ab € 159 1

Der M{zd{ 6
mtl. Rate ab € 196 2zuverlässigkeit.

Ef zienz trifft

Wer auch fi nanziell mobil bleiben will, muss Mobilität effi zient managen. Die neuen Angebote schaffen optimale Voraussetzungen auch 
für Ihren Fuhrpark. Zum Beispiel der Mazda3 mit verbessertem Dieselaggregat oder energieeffi zienter i-stop Technologie und der Mazda6 

mit Bi-Xenon Hauptscheinwerfern mit Kurvenlicht (AFS) und Spurwechselassistent (RVM). 
Weitere Informationen unter: 0700MAZDAFLEET 3, fl eet@mazda.de, Stichwort: „Firmenfahrzeug“, oder www.mazda.de/fl otte

Kraftstoffverbrauch Mazda3 5-Türer Prime-Line 1.6 l MZR (innerorts/außerorts/kombiniert): 8,3 / 5,2 / 6,3 l/100 km; CO2-Emissionen im kom-
bi-nierten Testzyklus: 149 g/km. Kraftstoffverbrauch Mazda6 Kombi Comfort 1.8 l MZR (innerorts/außerorts/kombiniert): 9,4 / 5,1 / 6,7 l/100 km; 
CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 159 g/km.
Ein gewerbliches Leasingangebot der Mazda Finance – ein Service-Center der Santander Consumer Bank – bei null Leasing-Sonderzahlung, 36 Monaten Laufzeit und 45.000 km Gesamtlaufl eis-
tung:  1) Für den Mazda3 5-Türer Prime-Line 1.6 l MZR.  2) Für den Mazda6 Kombi Comfort 1.8 l MZR. Nur bei teilnehmenden Händlern. Alle Preise exkl. MwSt., zzgl. Überführungs- und Zulassungs-
kosten. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung. 3) 0700 62 93 23 53 38, 6,3 Ct./Min. aus dem deutschen Festnetz.

Mazda3: 
Europasieger in seiner Klasse 
Auto Bild, Heft 21/2009

Mazda6: 
NCAP-Test 2009

Mazda Fleet. Qualität erleben, Ef zienz erfahren.
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Verkehrsrecht 2010 aktuell Praxis entfallen aber die bisherige separate AU-
Prüfung sowie die bisherige sechseckige AU-
Plakette am vorderen amtlichen Kennzeichen 
des Kraftfahrzeugs. Nach der Durchführung 
der HU im Jahr 2010 werden die abgelaufenen 
sechseckigen AU-Plaketten entfernt. Die letz-
ten AU-Plaketten sind grün und datieren auf 
das Jahr 2012; sie wurden 2009 auf solche Neu-
fahrzeuge geklebt, die sich nach drei Jahren der 
HU zum ersten Mal unterziehen mussten. Übri-
gens: Nicht geändert hat sich, dass der Halter 
nach wie vor nach § 47a Abs.6 StVZO dafür zu 
sorgen hat, dass sich die HU-Plakette in ord-
nungsgemäßem Zustand befindet; sie darf we-
der verdeckt noch verschmutzt sein.

Umweltzonen verschärft – Neue Umweltzonen
Zum Jahreswechsel 2009/2010 ist die Zahl der 
Umweltzonen in Deutschland auf 40 angestie-
gen. Zudem wurden die Einfahrt-Verbote in 
verschiedene Umweltzonen wie beispielsweise 
in Berlin und Hannover verschärft: seit dem 
1. Januar 2010 ist die Einfahrt nur noch mit 
grüner Plakette gestattet. Besonders viele Um-
weltzonen gibt es in Baden-Württemberg und in 
Nordrhein-Westfalen. Fuhrparkmanager sollten 
dies bei der Fahrzeugauswahl und Routenpla-
nung berücksichtigen. Eine Übersicht sämtli-
cher Umweltzonen und weitere Informationen 
findet man unter anderem im Internetangebot 
des Umweltbundesamtes (www.umweltbundes-
amt.de/umweltzonen/index.htm).

Vollstreckung ausländischer Bußgeldbescheide 
in Deutschland 
Rechtskräftige Bußgeldentscheidungen aus 
dem Ausland können derzeit in Deutschland 
mangels entsprechender Vollstreckungshilfe-
vereinbarungen in Bußgeld- oder Verwaltungs-
sachen nicht vollstreckt werden. Einzige Aus-
nahme: Nur mit Österreich, den Niederlanden 
und der Schweiz wurden bereits entsprechen-
de Abkommen geschlossen. Für die übrigen 
EU-Länder könnte sich dies aber im Laufe des 
Jahres 2010 ändern. Dann soll der EU-Rahmen-
beschlusses zur gegenseitigen Anerkennung 
und Vollstreckung von Geldsanktionen (EU-
Rahmenbeschluss 2005/214/JI des Rates vom 
24.02.2005, in Kraft seit 22.03.2005, EU-Amts-
blatt L 76/16) in Deutschland umgesetzt wer-
den. Danach sollen Geldbußen und -strafen ab 
einem Betrag von 70,00 Euro in allen EU-Staa-
ten anerkannt und vollstreckt werden können. 
Je nach Land könnten durchaus noch bis zu 
zwei Jahre alte Strafzettel betroffen sein. Nach 
Auskunft des Bundesjustizministeriums soll es 
aber mit Umsetzung des EU-Rahmenbeschlus-
ses keine rückwirkende Vollstreckung auslän-
discher Geldsanktionen in Deutschland geben. 

Auch mit der Schweiz besteht seit dem Jah-
re 2002 ein Vertrag, der die Vollstreckung von 
Geldbußen ab einem Betrag von 40,00 Euro (70 
CHF) vorsieht. Die in diesem Polizei-Vertrag ent-
haltenen Vollstreckungsvereinbarungen wurden 

bislang aber noch nicht umgesetzt; sie werden 
erst zu einem späteren, derzeit unbekannten 
Zeitpunkt praxisrelevant.

Wer im Ausland bußgeldbewehrte Verstöße be-
gangen hat, sollte aber stets bedenken, dass 
unabhängig hiervon gegebenenfalls eine Voll-
streckung im Ausland, also in dem jeweiligen 
Staat in Betracht kommt, in welchem das Buß-
geld oder eine anderweitige Sanktionen ver-
hängt wurde; hier können einen Autofahrer die 
früheren Auslandssünden bei der Wiedereinrei-
se oder im Rahmen einer Verkehrskontrolle im 
betreffenden Land noch einholen.

Weitere geplante Änderungen im Überblick 
Künftig soll die Zulassung eines Fahrzeugs ver-
einfacht werden. In den Ländern Baden-Würt-
temberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, 
Hessen und Nordrhein-Westfalen soll das neue 
Zulassungsverfahren für Kraftfahrzeuge getes-
tet und zur Probe zusätzlich auf eine Online-
Zulassung via Internet umgestellt werden. Die 
Details sind noch unklar. Für Ende 2010 ist 
außerdem eine Reform des Punktesystems ge-
plant. 

Rechtsanwalt Lutz D. Fischer, Lohmar
Kontakt: kanzlei@fischer-lohmar.de

Internet: www.fischer-lohmar.de
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